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	Die vorgegebenen Prüfungszeiten: Umgang und Spielraum (Hinweise)


	Ein rechtlicher Hinweis, um Klarheit in eine immer wieder strittige Frage zu bringen.


Angesichts enger werdender Personal- oder Raumressourcen und auch aus Kostengründen wird immer wieder gerne die Frage gestellt, in welchem Umfang, abweichend von den in den Prüfungsordnungen vorgegebenen Zeitrahmen, Prüfungen stattzufinden haben. Gerne wird in diesem Zusammenhang die Prüfungszeit z.B. 12 Stunden) ordentlich nach unten korrigiert, um ggf. die praktische Prüfung an nur einem einzigen Arbeitstag (8 Stunden) abzuschließen.

Hierzu ist anzumerken:

Eine Überschreitung der durch die Verordnungen vorgegebenen Prüfungszeiten ist unter allen Umständen zu vermeiden. Sollte im Verlauf einer Prüfung festgestellt werden, dass die Prüfungszeit zur Fertigstellung nicht ausreichen sollte, ist die Prüfung nach Ablauf der Prüfungszeit abzubrechen – und der Umstand der fehlenden Prüfungszeit durch eine Anpassung der Bewertung zu berücksichtigen. Eine Verlängerung der Prüfungszeit über den ursprünglichen Prüfungsendzeitpunkt hinweg sollte nur dann in Erwägung gezogen werden, wenn an früherer Stelle die Prüfung unterbrochen werden musste, z.B. wegen Strom- oder Geräteausfalls.

Eine Unterschreitung der vorgegebenen Prüfungszeit ist demgegenüber grundsätzlich möglich, was bereits der Formulierung in den Verordnungen bei der Zeitvorgabe  „bis zu“ oder „soll nicht überschreiten“ zu entnehmen ist. Jedoch sind die Vorschläge bei den Zeitvorgaben Ergebnis zumeist heftiger Diskussionen beim Zustandekommen der Verordnungen und sind daher als dringende Empfehlung zu beachten. Vor diesem Hintergrund ist eine Unterschreitung von 10 % noch gefahrlos anzunehmen, eine Grenze sollte jedoch definitiv bei 20 % Unterschreitung gezogen werden. Andernfalls gerät man in Argumentationsschwierigkeiten, wie man die geforderten Prüfungsansprüche in einen derart geminderten Zeitumfang regel- und qualitätsgerecht abprüfen möchte.
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